
  
 

 
Beschlussauszug 

ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Sponholz vom 25.09.2024 (VO-36-Fi-24-506-1) 

 
 
Top 10 Beschluss zum Umgang mit Garagenverträgen ab dem 

01.01.2025 
 
 
Der Sachverhalt wurde bereits in der Sitzung vom 21.05.2024 beraten und 
beschlossen. Die Entscheidung wurde allerdings im nicht-öffentlichen Teil der 
Sitzung getroffen.  
Diese Beschlussfassung im nicht-öffentlich Teil der Sitzung ist unzulässig und 
muss daher im öffentlichen Teil erneut beschlossen werden.  

Im Anhang übermittle ich Ihnen den Beschlussauszug vom 21.05.2024 

Die Grundsteuerreform zum 01.01.2025, sowie die Einführung der Umsatzsteuerpflicht 
gemäß § 2b UStG veranlassen die Gemeinde dazu, die bestehenden Garagenpachtverträge 
in Mietverträge umzuwandeln.  

Bisher galten die Pachtgaragen als Sondereigentum der Pächter und wurden vom Finanzamt 
direkt an diesen besteuert. Gemäß § 10 des neuen Grundsteuergesetz ist geregelt, dass der 
Eigentümer des Grundstückes der Grundsteuerpflicht unterliegt. Auf Nutzungsverträge, die 
nach dem 03.10.1990 abgeschlossen wurden, fand das SchuldRAnpG auch bisher keine 
Anwendung. Hier galten von vornherein die Regelungen des BGB. Das heißt, ein wirksamer 
Weiterverkauf der Garagen war und ist ohne Eigentum an Grund und Boden nicht möglich. 
Die Garagen auf gemeindeeigenem Grund und Boden stehen demnach im Eigentum der 
Gemeinden.  

Die Gemeinde musste als Eigentümer von Grund und Boden bereits die 
Grundsteuererklärung für die Garagen abgeben. 

Die Besteuerung ab dem 01.01.2025 erfolgt somit an die Gemeinde als  Eigentümer und 
wird auf den Mieter umgelegt. Mit gleichem Datum können Mieteinnahmen 
umsatzsteuerpflichtig werden. Für Garagen, die eine wirtschaftliche Einheit zu Mietern 
kommunaler Wohnungen bilden, entfällt die Umsatzsteuerpflicht. 

 
Zum Ende des Jahres 2024 werden alle bestehenden Pachtverträge gekündigt und die 
Mieter erhalten neue Mietverträge, die entweder mit oder ohne Umsatzsteuer ausgewiesen 
sind. 
Über die Höhe dieser Miete soll in der Gemeindevertretung entschieden werden. 
 
Die aktuellen Pachtverträge haben je nach Gemeinde eine Jahrespacht von 30,68 € bzw. 50 
€. Bitte befassen Sie sich in den Gemeinden, wie hoch die zukünftigen Beträge für eine 
monatliche Miete der Garage sein soll. Bevor die neuen Mietverträge, die dann ab dem 
01.01.2025 gelten, versendet werden können, benötigen wir einen Mietpreis der durch die 
Gemeindevertretung festgelegt werden muss.  
 
In der Anlage erhalten Sie eine Gebührenkalkulation der Gemeinde Neuenkirchen als 
Vergleichsobjekt. Dabei handelt es sich um einen neu erbauten Garagenkomplex, der als 



Referenzwert herangezogen werden kann. In der Gemeinde Sponholz handelt es sich um 
Altbestand an Garagen, die einer möglichen Instandhaltung ausgesetzt sind. Aus Sicht der 
Verwaltung muss die Höhe der monatlichen Miete an die örtlichen Voraussetzungen 
angepasst werden.  
 
Um auch in Zukunft einen nachhaltigen und wirtschaftlichen Betrieb abzusichern, wird die 
Vereinheitlichung der Verträge angestrebt. 
 
Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund 
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den Sitzungsraum 
zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für die Öffentlichkeit 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, 
entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in nichtöffentlicher Sitzung unter 
Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz bestätigt in Ihrer heutigen Sitzung den 
Beschluss vom 21.05.2024. Ab dem 01.01.2025 soll der Mietpreis für einen 
Garagenstellplatz 5,00 € pro Monat zzgl. möglicher Umsatzsteuer betragen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der 
Mitglieder 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Davon 
anwesend 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

9 0 7 6 0 1 
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 

 
Neverin, den 18. Dezember 2024 
 
 
 
Ralph-Günter Schult 
Gemeinde Sponholz 
 
 
 


